
ls Lö sung für die » Schutzlücke« b edrohter
B evölkerungsteile für den Fall der Ab-

schaffung von Militär wird in Stellungnahmen der
Kirchen und auch von Friedensorganisationen
die Aufstellung »internationaler Polizeieinheiten«
unter dem D ach der UN vorge schlagen . Kritisch
hierzu ist anzumerken :

1 . Es gibt keine klare Abgrenzung zwischen
Militär und Polizei.

Auch in D eutschland sind diese Grenzen bis in
das 2 0 . Jahrhundert hinein fließend gewe sen und
erhielten erst unter dem Grundge setz eine klare
Abgrenzung, die ab er seit einigen Jahren wieder
in Frage ge stellt wird . International sind die Vor-
stellungen hierzu sehr uneinheitlich . In vielen,
auch westlichen, Rechtsordnungen werden b eide
Institutionen oft unter dem B egriff der » Sicher-
heitskräfte« zu sammengefasst und üb erlappen
sich sowohl b ezüglich ihrer Einsatzb ereiche als
auch b ezüglich ihrer B ewaffnung.

2 . In Deutschland hatte sich der moderne Po-
lizeibegriff im Laufe des 19 . Jahrhunderts
herausgebildet − mit einigen Einsatzgrund-
sätzen, die sie vom Militär unterscheiden
sollten:
a. Eingriffe in Freiheit und Eigentum nur auf ge-
setzlicher Grundlage
b . Wahrung der Verhältnismäßigkeit
c . Gewaltmaßnahmen nicht gegen Unb eteiligte
d . Kontrolle durch eine unabhängige Justiz

Nach 1 9 45 kam als weiterer Grundsatz die Ab-
grenzung zu den Geheimdiensten hinzu : die Poli-
zei sollte offen agieren; Geheimdienste hatten kei-
ne Eingriffsb efugnisse . Die se Grenzen sind in der
Entwicklung der letzten Jahre aufgeweicht wor-
den − sowohl durch die zwischenzeitlich erlaubte
Zusammenarb eit von Geheimdiensten und Poli-
zei, die Vermummung polizeilicher Einheiten, die
Erweiterung der Einsatzmöglichkeit der Bundes-
wehr auch im Inneren und die B ezeichnung der
Einsätze des Militärs im Au sland als »Vollzug von
Polizeiaufgab en« .

3 . Neben ihren Funktionen von Sicherheit
und Ordnung hatte und hat die Polizei im-
mer auch die Aufgabe der Herrschaftssiche-
rung. Hierzu dienen insb esondere die kasernier-
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ten Polizeieinheiten (B ereitschaftspolizei) , die
militärisch au sgerü stet und organisiert sind . Im
1 9 . Jahrhundert wurden die se Einheiten zum Teil
» Schutzmaßnahmen« genannt. Vergleichb are ein-
heiten gibt e s auch in anderen we stlichen län-
dern. Im 2 . Weltkrieg wurden von deutscher Seite
Polizeib ataillone zur Sicherung und » S äub erung«
der b e setzten Gebiete eingesetzt. Auf ihr Konto
gehen nicht weniger Menschenrechtsverbrechen
als b ei der Waffen-S S .

4. Eine Abgrenzung der Polizei vom Militär
geschieht weniger durch Rechtsbegriffe als
vielmehr durch die Art der Bewaffnung.

Soweit die kasernierten Polizeieinheiten auch
mit Kriegswaffen au sgerü stet sind , sind sie in ih-
rer Wirkung nur wenig vom Militär zu unterschei-
den. Insb e sondere für die angedachten »interna-
tionalen Polizeieinheiten« hängt deren B ewaff-
nung ganz von den an sie geknüpften Erwartun-
gen ab :
− Sollen die se »Polizeieinheiten« auch gegen mit
Kriegswaffen ausgerü stete Verb ände kämpfen
können, werden sie gleichfalls mit Kriegswaffen
au sgerüstet sein und unterliegen d ann auch den
d amit einhergehenden kriegsähnlichen Einsatz-
kriterien .
− Die Rü stung und Au srü stung solcher Einheiten
wird d ann auch vom worst-case-D enken geprägt:
die B ewaffnung sollte immer b esser sein als die
der »b ö sen Seite« .

5 . Eine rechtsstaatliche Struktur zur Kon-
trolle solcher Einsätze ist im Weltmaßstab
kaum denkb ar.

Schon in D eutschland werden alltägliche
Üb ergriffe von Polizeib e amten und -einheiten
kaum ju stiziell geahndet. In der Regel verhindert
der in der Polizei b estehende Korp sgeist eine An-
zeige und damit auch eine Ahndung von Üb ergrif-
fen, so dass Bürgerrechtsorganisationen unab-
hängige Kontrollinstanzen gegen die Polizeige-
walt fordern . B eim internationalen Einsatz fehlt in
der Regel j ede rechtsstaatliche Struktur vor Ort
(Haft- und Ermittlungsrichter, Presse , eine kriti-
sche Öffentlichkeit) . Schon j etzt ist der Internatio-
nale Strafgerichtshof nicht in der Lage , auch nur
einen winzigen Anteil derj enigen Straftaten zu
ahnden, für die er ursprünglich gedacht war.
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mmer lautstärker wird in der EU und auch
in D eutschland üb er die Lieferung von

Waffen an die syrischen Aufständischen deb at-
tiert. Wie in solchen Fällen üblich, wird auf die Un-
terlegenheit der »guten Seite« (syrische Oppo siti-
on) gegenüb er der »b ö sen Seite« (syrische Regie-
rung) verwie sen . Diese müsse au sgeglichen wer-
den − gerade angesichts der ru ssischen und irani-
schen Waffenlieferungen an das Assad-Regime .

Au sgerechnet Frankreich, das von 1 9 1 8 bis
1 9 4 6 schon einmal seine Ordnungsvorstellungen
im syrischen Raum mit militärischen Mitteln
durchsetzte , steht an der Spitze derer, die eine Auf-
hebung des EU-Emb argo s verlangen . Auch die bri-
tische Regierung will die Reb ellen aufrüsten .

In D eutschland wird die Forderung vom ehe-
maligen Außenminister Fischer unterstützt : »Ich
persönlich tendiere dazu , üb er die B ereitstellung

von Waffen an die Oppo sition nachzudenken«
(dp a 1 7. 3 . 2 0 1 3 ) . Sein Kump el au s Frankfurter Ta-
gen, der Grüne-MdEP Cohn-B endit, formuliert es
klarer: »Die EU sollte Waffen an die Kräfte der syri-
schen Oppo sition liefern, die nicht dem islamisti-
schen Fundamentalismus angehören . « Auch eine
Flugverb otszone solle eingerichtet werden (Sie-
he : www. thueringer-allgemeine . de/web/zgt/poli-
tik/detail/-/specific/Cohn-B endit-b ei-der-Fruehli
ngsle se-We sterwelle-ist-ein-B illig-Pazifist-9 64 62 3

2 47) . Die entsprechenden militärischen Fähigkei-
ten hätte nur die Nato . Wie schon im Ko sovokrieg
1 9 9 9 und im Libyenkrieg 2 0 1 1 würde die Nato b ei
Üb ernahme die ser Aufgab e zur Luftwaffe der Re-
b ellen .

Auf der anderen Seite steht die Bundesregie-
rung, insb e sondere Außenminister We sterwelle ,
den Cohn-B endit neuerdings als »B illig-Pazifist«
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6. Im alltäglichen Einsatz prägt die mitge-
führte Waffe das Verhalten im Konflikt. Auch
als Re servemittel (ultima ratio) schränkt sie die
Möglichkeiten ziviler Konfliktb earb eitung im
D enken ein . Die Waffe wird damit zur Gefahr für
das Leb en de s Gegenüb ers ab er auch für den Poli-
zeib eamten selb st. Etwa 9 0 Prozent aller Suizide
von Polizeib e amten werden durch die Dienstwaf-
fe vollzogen .

7. Wie die Realität zeigt, wäre auch eine Poli-
zei ohne tödliche Waffen funktionsfähig.

Auch b ei der Aufklärung von Straftaten und
der Verfolgung von Straftätern werden Waffen in
den seltensten Fällen gebraucht, obwohl ihr Ge-
brauch nach geltendem Recht zulässig ist. B ei ei-
nem B e stand von ca. 2 45 . 0 0 0 Polizisten in
D eutschland wurde 2 0 1 0 in 37 Fällen gezielt auf
einen Menschen ge scho ssen . D ab ei wurden acht
Menschen getötet und 2 3 verletzt. 5 9 Mal wurden
Warnschü sse abgegeb en .

Andererseits sind in den 3 0 Jahren von 1 9 8 2
bis 2 0 1 1 1 1 8 Polizisten b ei gewaltsamen Angriffen
getötet worden . Jeder einzelne die ser Fälle ist An-
lass für Trauer und Empörung; insge samt prägt
der Einsatz von Schu sswaffen ab er b ei weitem
nicht den Alltag der Polizei − ganz im Gegensatz
zur landläufigen Vorstellung, die sich eher an ame-
rikanischen Filmen orientiert.

Wichtiger als eine Waffenau sbildung wäre für
die Polizisten eine weitergehende Au sbildung in
Metho den der zivilen Konfliktb e arb eitung (nach
einer Untersuchung waren 75 Prozent aller Blau-
lichteinsätze der Polizei in Stuttgart-Mitte innerfa-
miliären, häu slichen Konflikten geschuldet) .

8 . Ganz ohne Zweifel ist die Beschränkung
der üblichen Polizeiwaffen auf solche , die sich
nur gegen einzelne Menschen richten und keine
großflächige Wirkung hab en, ein gewaltiger
Fortschritt gegenüber den Kriegswaffen und
ihrer massiven Wirkung auf unb eteiligte Men-
schen (»Kollateralschäden«) . D enno ch gilt: Jede
tö dliche Waffe widerspricht dem Lieb esgeb ot der
christlichen B otschaft.

Jesu s steht nach meiner Glaub ensüb erzeu-
gung immer und au sschließlich auf der Seite der
Unb ewaffneten.
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